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Text 

§ 807. (1) Im Falle der Versicherung für fremde Rechnung müssen dem Versicherer bei dem 
Abschlusse des Vertrags auch diejenigen Umstände angezeigt werden, welche dem Versicherten selbst 
oder einem Zwischenbeauftragten bekannt sind. 

(2) Die Kenntnis des Versicherten oder eines Zwischenbeauftragten kommt jedoch nicht in Betracht, 
wenn ihnen der Umstand so spät bekannt wird, daß sie den Versicherungsnehmer ohne Anwendung 
außergewöhnlicher Maßregeln vor dem Abschlusse des Vertrags nicht mehr davon benachrichtigen 
können. 

(3) Die Kenntnis des Versicherten kommt auch dann nicht in Betracht, wenn die Versicherung ohne 
seinen Auftrag und ohne sein Wissen genommen und der Mangel des Auftrags bei dem Abschlusse des 
Vertrags dem Versicherer angezeigt worden ist. 


